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Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Januar-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  

Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 29.11.2024). 

 

 
STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

FAQ zur E-Rechnung 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat einen Fragen-Ant-

worten-Katalog zur Einführung der E-Rechnung veröffent-

licht. Darin werden die aus Sicht des Ministeriums am häu-

figsten gestellten Fragen zur E‑Rechnung beantwortet. 

In den FAQ stellt das BMF u. a. klar, dass eine Übermittlung 

von E-Rechnungen auch per USB-Stick zulässig ist. Im Ent-

wurf des BMF-Schreibens (s. hierzu unsere Mandanten-In-

formation Oktober 2024) war noch davon die Rede, dass 

dies nicht zulässig sein soll. Darüber hinaus ist anzumerken, 

dass Kleinunternehmer von der Verpflichtung zur Ausstel-

lung einer E-Rechnung ausgenommen sind. 

Hinweise: Den Fragen-Antworten-Katalog können Sie auf 

der Homepage des Bundesfinanzministeriums unter 

„https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-

tent/DE/FAQ/e-rechnung.html“ einsehen. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/e-rechnung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/e-rechnung.html
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Bürokratieentlastung 2025 

Im Oktober 2024 wurde das „Vierte Bürokratieentlastungs-

gesetz“ verabschiedet. Nachfolgend stellen wir Ihnen wich-

tige Neuregelungen für das Jahr 2025 vor. 

Verkürzung von Aufbewahrungsfristen 

Die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege sind verkürzt 

worden. Bislang waren Buchungsbelege grundsätzlich zehn 

Jahre lang aufzubewahren. Diese Aufbewahrungsfrist ist so-

wohl für die handelsrechtliche als auch für die steuerliche 

Buchführung sowie für die Umsatzsteuer auf acht Jahre ver-

kürzt worden. 

Die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist beschränkt sich auf 

Buchungsbelege, zu denen z. B. Rechnungen, Quittungen, 

Auftragszettel oder Bankauszüge gehören. Sie gilt nicht für 

die Bücher, Aufzeichnungen oder Jahresabschlüsse. 

Die Neuregelung gilt für Buchungsbelege, deren Aufbewah-

rungsfrist bis einschließlich zum 31.12.2024 noch nicht ab-

gelaufen ist. Für bestimmte Unternehmen aus der Finanz- 

und Versicherungsbranche setzt die Verkürzung der Aufbe-

wahrungsfrist ein Jahr später ein. 

Anhebung der Schwellenwerte für USt-Voranmeldungen 

Der Schwellenwert für die Verpflichtung zur Abgabe einer 

monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung ist zur Entlas-

tung kleiner Unternehmen angehoben worden. Er betrug bis-

lang 7.500 € der Umsatzsteuer des vorangegangenen Ka-

lenderjahres. Ab 2025 gilt ein Schwellenwert von 9.000 €, 

sodass künftig mehr Unternehmer statt der monatlichen Vo-

ranmeldung nur noch eine vierteljährliche Voranmeldung ab-

geben müssen. 

Ebenfalls angehoben wurde der Schwellenwert zur Befrei-

ung von der Abgabe von vierteljährlichen Umsatzsteuervo-

ranmeldungen, und zwar von 1.000 € auf 2.000 €. Das be-

deutet, dass Unternehmer, deren Umsatzsteuerzahllast im 

Jahr 2024 nicht mehr als 2.000 € betragen hat, ab 2025 von 

der Verpflichtung zur Abgabe von Umsatzsteuer Voranmel-

dungen befreit werden können. Dann ist nur noch eine Um-

satzsteuer-Jahreserklärung abzugeben. 

Wegfall der Hotelmeldepflicht für deutsche Übernach-

tungsgäste 

Ab dem 1.1.2025 entfällt weitgehend die Vorgabe für Hoteli-

ers, für Übernachtungen deutscher Staatsangehöriger Mel-

descheine auszufüllen. Ausländer unterliegen dagegen wei-

terhin der Meldepflicht. 

IAB und Steuerbefreiung für Gewinne aus 

dem Betrieb einer Photovoltaikanlage 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hält es im Rahmen eines Ver-

fahrens des vorläufigen Rechtsschutzes für rechtlich zwei-

felhaft, dass ein Investitionsabzugsbetrag (IAB), der im Jahr 

2021 für die künftige Anschaffung einer Photovoltaikanlage 

gebildet worden ist, allein wegen der ab 1.1.2022 eingeführ-

ten Steuerbefreiung für Gewinne aus dem Betrieb von Pho-

tovoltaikanlagen im Veranlagungszeitraum 2021 rückgängig 

zu machen ist. 

Hintergrund: Unternehmer können unter bestimmten Vo-

raussetzungen für künftige Investitionen einen IAB 

steuermindernd bilden. Der IAB beläuft sich auf max. 50 % 

der künftigen Anschaffungs-/Herstellungskosten. Wird die 

Investition durchgeführt, kann in Höhe des IAB eine Hinzu-

rechnung zum Gewinn erfolgen; unterbleibt die Hinzurech-

nung, ist der IAB im Jahr der Bildung rückgängig zu machen. 

Gewinne aus dem Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen mit 

einer Leistung von maximal 30 kw (peak) sind unter be-

stimmten Voraussetzungen seit dem 1.1.2022 steuerfrei. Die 

Steuerfreiheit wurde Ende 2022 rückwirkend eingeführt. 

Sachverhalt: Der Antragsteller bildete im Streitjahr 2021 ei-

nen IAB für die künftige Anschaffung einer Photovoltaikan-

lage mit einer Leistung von 11,2 kW (peak). Das Finanzamt 

erkannte den IAB im Einkommensteuerbescheid für 2021 

vom 27.5.2022 zunächst an; es änderte dann aber den Be-

scheid im November 2023 mit der Begründung, dass auf-

grund der rückwirkend zum 1.1.2022 eingeführten Steuer-

freiheit für Gewinne aus dem Betrieb kleinerer Photovoltaik-

anlagen ab 2022 künftig keine Hinzurechnung des IAB mehr 

möglich sei. Hiergegen legte der Antragsteller Einspruch ein 

und beantragte die Aussetzung der Vollziehung. 

Entscheidung: Der BFH gab dem Antrag auf Aussetzung 

der Vollziehung statt: 

◼ Die Vollziehung eines Steuerbescheids ist auszusetzen, 

wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des ange-

fochtenen Steuerbescheids bestehen. Die sich aus dem 

Steuerbescheid ergebende Nachzahlung braucht dann bis 

zum Abschluss des Einspruchs- bzw. Klageverfahrens 

nicht gezahlt zu werden. 

◼ Im Streitfall bestanden ernstliche Zweifel an der Rechtmä-

ßigkeit des angefochtenen Einkommensteuerbescheids für 

2021. Denn die Rechtslage hinsichtlich der Frage, welche 

Folgen sich aus der rückwirkend zum 1.1.2022 eingeführ-

ten Steuerbefreiung für Gewinne aus dem Betrieb einer 

Photovoltaikanlage für einen vor dem Jahr 2022 gebildeten 

IAB für die geplante Anschaffung einer Photovoltaikanlage 

ergeben, ist unklar. 

◼ Der Gesetzgeber hat diesen Fall nicht geregelt. Daher 

bleibt unklar, ob der im Veranlagungszeitraum 2021 gebil-

dete IAB aufgrund der ab dem 1.1.2022 bestehenden Steu-

erbefreiung rückgängig zu machen ist, wie dies das Finanz-

amt annimmt, oder ob der IAB trotz der Einführung der 

Steuerbefreiung ab 2022 noch als abschließender Gegen-

akt zur Bildung hinzugerechnet werden kann; eine derar-

tige Hinzurechnung wäre als steuerpflichtig anzusehen und 

würde nicht unter die ab dem 1.1.2022 geltende Steuerbe-

freiung fallen. 

Hinweise: Es handelt sich um eine Entscheidung im vorläu-

figen Rechtsschutz, so dass die Rechtslage weiterhin offen 

bleibt, bis es zu einer Hauptsacheentscheidung des BFH 

kommt. 

Mit seiner aktuellen Entscheidung widerspricht der BFH der 

Auffassung der Finanzverwaltung, die eine Rückgängigma-

chung der vor dem Veranlagungszeitraum 2022 gebildeten 

Investitionsabzugsbeträge (für die künftige Anschaffung von 

Photovoltaikanlagen) allein aufgrund der rückwirkend einge-

führten Steuerbefreiung verlangt. 

Auch wenn die rückwirkend eingeführte Steuerbefreiung für 

Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen eine an 
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sich erfreuliche Regelung für Steuerpflichtige ist, könnte sich 

die Steuerbefreiung in Bezug auf bereits gebildete Investiti-

onsabzugsbeträge nachteilig auswirken, wie der aktuelle 

Streitfall zeigt. Der BFH hat offen gelassen, ob sich aus der 

rückwirkenden Steuerbefreiung verfassungsrechtliche Be-

denken ergeben, da die Aussetzung der Vollziehung bereits 

aufgrund der unklaren Rechtslage gerechtfertigt ist. 

Über den weiteren Gang des Verfahrens halten wir Sie auf 

dem Laufenden. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Sachbezugswerte 2025 

Die Sachbezugswerte für freie oder verbilligte Verpflegung 

und Unterkunft für das Jahr 2025 wurden angepasst. Ange-

lehnt an die maßgebende Verbraucherpreisentwicklung er-

geben sich folgende Werte: 

◼ Der Sachbezugswert für die Überlassung einer Unterkunft 

an den Arbeitnehmer steigt bundeseinheitlich von 278 € 

auf 282 € pro Monat. 

◼ Der Sachbezugswert für die freie oder verbilligte Verpfle-

gung steigt bundeseinheitlich von 313 € auf 333 € pro Mo-

nat. 

Für die jeweiligen Mahlzeiten gelten folgende Werte: 

◼ Frühstück (Monat/Tag): 69 €/2,30 € (2024: 65 €/2,17 €), 

◼ Mittagessen (Monat/Tag): 132 €/4,40 € (2024: 

124 €/4,13 €), 

◼ Abendessen (Monat/Tag): 132 €/4,40 € (2024: 

124 €/4,13 €). 

Rechengrößen in der Sozialversicherung 

2025 

Die neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung wurden 

beschlossen. Damit gelten im Jahr 2025 folgende Werte: 

Grenzwerte in der Krankenversicherung 

◼ In der gesetzlichen Krankenversicherung wird die Bei-

tragsbemessungsgrenze einheitlich auf jährlich 66.150 € 

bzw. 5.512,50 € im Monat erhöht (2024: 62.100 € im Jahr 

bzw. 5.175 € im Monat). 

◼ Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen 

Krankenversicherung beläuft sich 2025 auf jährlich 

73.800 € bzw. monatlich 6.150 € (2024: 69.300 € im Jahr 

bzw. 5.775 € im Monat). 

Änderungen in der Rentenversicherung 

◼ Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 

Rentenversicherung steigt Anfang des Jahres – erstmals 

einheitlich in ganz Deutschland – auf 8.050 € im Monat 

(2024: 7.450 € im Monat (Ost), 7.550 € im Monat (West)). 

◼ In der knappschaftlichen Rentenversicherung wird die 

Einkommensgrenze von 9.300 € im Monat auf 9.900 € im 

Monat erhöht. 

◼ Das Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung, 

das zur Bestimmung der Entgeltpunkte im jeweiligen Ka-

lenderjahr dient, beträgt im Jahr 2025 vorläufig 50.493 € 

(2024: 45.358 €). 

Vermieter 

Anforderung von Mietverträgen durch 

das Finanzamt und Datenschutz 

Fordert das Finanzamt beim Vermieter die Vorlage von Miet-

verträgen zwecks Überprüfung der Einkünfte aus Vermie-

tung und Verpachtung an, muss es zwar die Vorschriften des 

Datenschutzes beachten. Der Datenschutz wird aber grund-

sätzlich nicht verletzt, wenn die Überprüfung der Mietver-

träge der Steuererhebung und der Bekämpfung der Steuer-

hinterziehung dient. Insbesondere führt der Datenschutz 

nicht dazu, dass der Mieter in die Vorlage des Mietvertrags 

einwilligen muss. 

Hintergrund: Das Finanzamt kann vom Steuerpflichtigen 

oder auch von Dritten die Vorlage von Urkunden wie z. B. 

Aufzeichnungen oder Geschäftspapieren verlangen. 

Sachverhalt: Die Klägerin war Eigentümerin mehrerer Im-

mobilien und erzielte Einkünfte aus Vermietung und Ver-

pachtung. Im Rahmen der Bearbeitung der Einkommensteu-

ererklärungen für 2018 und 2019 forderte das Finanzamt 

von der Klägerin die Kopien der Mietverträge einer ihrer Im-

mobilien an. Die Klägerin legte lediglich eine Aufstellung der 

Mieteinnahmen mit den geschwärzten Namen der Mieter so-

wie eine Aufstellung der Betriebskosten vor, nicht aber die 

angeforderten Mietverträge und Nebenkostenabrechnun-

gen. Gegen die Aufforderung des Finanzamts wehrte sich 

die Klägerin durch Einspruch und Klage. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Klage 

ab: 

◼ Das Finanzamt darf Unterlagen anfordern, wenn dies zur 

Sachverhaltsaufklärung geeignet und notwendig, die Vor-

lage für den Betroffenen möglich und die Inanspruch-

nahme erforderlich, verhältnismäßig und zumutbar ist. 

◼ Diese Voraussetzungen waren im Streitfall erfüllt. Das 

Finanzamt benötigte die Mietverträge, um die Höhe der 

Mieten und deren Angemessenheit zu überprüfen, um Ab-

weichungen von den tatsächlich geleisteten Mietzahlungen 

sowie Mieterhöhungen zu ermitteln und um die Umlagefä-

higkeit von Nebenkosten feststellen zu können. Die Namen 

der Mieter waren erforderlich, um die einzelnen Zahlungen 

dem jeweiligen Mietverhältnis zuordnen zu können und um 

überprüfen zu können, ob einzelne Wohnungen nahen An-

gehörigen überlassen wurden. 

◼ Ein milderes Mittel stand dem Finanzamt nicht zur Ver-

fügung; insbesondere wäre die Befragung der einzelnen 

Mieter kein milderes Mittel gewesen, da deren Namen dem 

Finanzamt gerade nicht bekannt waren. Außerdem sollen 

Dritte nach dem Gesetz erst dann befragt werden, wenn 

die Aufklärung beim Steuerpflichtigen nicht zum Ziel ge-

führt hat. 

◼ Die Anforderung der Unterlagen verstieß nicht gegen 

den Datenschutz. Zwar werden die Angaben in Mieterver-

trägen vom Datenschutz erfasst. Nach den Regelungen 

des Datenschutzes der EU ist eine Offenlegung geschütz-

ter Daten jedoch zulässig, wenn dies den wirtschaftlichen 

oder finanziellen Interessen eines EU-Staates dient, etwa 

bei der Steuererhebung oder bei der Bekämpfung der 
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Steuerhinterziehung. Daher durfte das Finanzamt die Miet-

verträge von der Klägerin anfordern. 

Hinweise: Die Aufforderung des Finanzamts, Unterlagen 

vorzulegen, kann mit Einspruch und ggf. Klage angefochten 

werden. 

Das Urteil betrifft die Anforderung von Unterlagen außerhalb 

einer Betriebsprüfung. Im Rahmen einer Betriebsprüfung gilt 

eine spezielle Vorschrift für die Vorlage von Unterlagen. Das 

Urteil dürfte sich jedoch auf die Anforderung von Unterlagen 

im Rahmen einer Außenprüfung übertragen lassen, soweit 

es den Datenschutz betrifft. 

Alle Steuerzahler 

Berücksichtigung von Kindern beim 

paritätischen Wechselmodell 

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird bei getrennt 

lebenden Eltern nur einem Elternteil gewährt, nicht aber auf-

geteilt. Kinderbetreuungskosten können nur bei demjenigen 

Elternteil berücksichtigt werden, der sie auch getragen hat. 

Hintergrund: Der Gesetzgeber sieht verschiedene steuerli-

che Entlastungen vor, wenn der Steuerpflichtige minderjäh-

rige Kinder hat. So können z. B. Kinderbetreuungskosten 

abgezogen werden. Außerdem können alleinerziehende El-

ternteile einen Entlastungsbetrag geltend machen. Schließ-

lich wird für Kinder Kindergeld gezahlt; allerdings wird eine 

sog. Günstigerprüfung durchgeführt, bei der geprüft wird, ob 

es für den Steuerpflichtigen günstiger ist, wenn von seinem 

Einkommen ein Kinderfreibetrag abgezogen wird. Ist dies 

der Fall, wird der (höhere) Kinderfreibetrag steuerlich abge-

zogen und das (niedrigere) Kindergeld wieder dem Einkom-

men hinzugerechnet. 

Sachverhalt: Der Kläger wohnte bis zum 5.9.2015 mit sei-

nem minderjährigen Kind und der Kindesmutter in einem ge-

meinsamen Haushalt. Die Kindesmutter zog am 5.9.2015 

aus. Bis zum Dezember 2015 wohnte das Kind, das bei bei-

den Eltern gemeldet war, wechselseitig eine Woche bei sei-

ner Mutter und eine Woche beim Kläger (sog. paritätisches 

Wechselmodell). Die Kindesmutter erhielt das Kindergeld. 

Der Kläger machte für den Zeitraum September bis Dezem-

ber 2015 einen hälftigen Entlastungsbetrag für Alleinerzie-

hende in Höhe von damals 636 € geltend (= 1.908 €/12 x 4). 

Außerdem machte er Aufwendungen für Kinderbetreuung 

(Kindergarten- und Hortgebühren) in Höhe von 690 € als 

Sonderausgaben geltend; allerdings hatte die Mutter die Ge-

bühren an den Kindergarten überwiesen. Schließlich bean-

tragte der Kläger noch den Abzug des Kinderfreibetrags für 

einen Elternteil in Höhe von damals 3.576 €. Das Finanzamt 

erkannte die geltend gemachten Beträge und Aufwendun-

gen nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierge-

gen gerichtete Klage ab: 

◼ Der Kläger kann keine Kinderbetreuungskosten als Son-

derausgaben geltend machen, weil er die Kosten nicht ge-

tragen hat. Denn die Gebühren für den Kindergarten und 

Hort wurden von der Mutter überwiesen. Der Kläger hat 

nicht dargelegt, dass der den hälftigen Betrag der Kindes-

mutter erstattet hat oder dass er unmittelbar die Hälfte der 

Kosten an den Kindergarten und Hort überwiesen hat. Der 

Kläger hat auch nicht nachgewiesen, dass er im Wege der 

Aufrechnung die Hälfte der Kosten getragen hat. 

◼ Dem Kläger steht auch nicht der hälftige Entlastungsbetrag 

für Alleinerziehende zu. Der Entlastungsbetrag wird nur ei-

nem Elternteil gezahlt und nicht aufgeteilt. Grundsätzlich 

kommt es darauf an, in wessen Haushalt das Kind gemel-

det ist. War es in beiden Haushalten gemeldet wie im Streit-

fall, können die Eltern festlegen, wer von ihnen den Entlas-

tungsbetrag erhalten soll. Treffen die Eltern keine Bestim-

mung, erhält der Elternteil den Entlastungsbetrag, an den 

auch das Kindergeld ausgezahlt wird. Im Streitfall haben 

der Kläger und die Kindesmutter keine Bestimmung dahin-

gehend getroffen, dass der Kläger den Entlastungsbetrag 

erhalten soll; daher war der Entlastungsbetrag der Kindes-

mutter, die das Kindergeld erhalten hat, zu gewähren. 

◼ Schließlich war dem Kläger auch nicht der einfache Kinder-

freibetrag zu gewähren, da sich das hälftige Kindergeld für 

ihn vorteilhafter ausgewirkt hat. Zwar hat der Kläger das 

Kindergeld nicht erhalten; der Kläger kann das hälftige Kin-

dergeld aber auf seine Barunterhaltsverpflichtung anrech-

nen. 

Hinweise: Der BFH hält es nicht für verfassungswidrig, dass 

der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nicht aufgeteilt, 

sondern nur einem Elternteil gewährt wird. Es dient nämlich 

der Vereinfachung, eine Aufteilung zu vermeiden. Dies gilt 

auch beim paritätischen Wechselmodell. 

Der Kläger, der den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 

nun nicht erhält, ist dennoch nicht schutzlos. Er kann z. B. 

seine Zustimmung zur Kindergeldberechtigung der Kindes-

mutter nur dann erteilen, wenn diese sich verpflichtet, das 

Kindergeld zur Hälfte an ihn auszuzahlen. Alternativ kann er 

der Auszahlung des Kindergelds an die Kindesmutter nur 

unter der Bedingung zustimmen, dass er den Entlastungs-

betrag für Alleinerziehende erhält. Denkbar ist es auch, dass 

er einen zivilrechtlichen Anspruch auf (teilweise) Auszahlung 

des Kindergelds geltend macht, solange es an einem unter-

haltsrechtlichen Gesamtausgleich zwischen den unterhalts-

pflichtigen Eltern fehlt. 

 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Januar 2025 

10.1.2025 Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag  

Zahlungsschonfrist bis zum 13.1.2025 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

29.1.2025 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 29.1.2025 

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 27.1.2025 

 

 


